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Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne teilen wir Ihnen mit, dass alle Superglass-Mineralwolledämmstoffe (Glaswolle und Steinwolle) 
gesundheitlich unbedenklich sind und ohne Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Verbote der Herstellung, 
des Inverkehrbringens und der Verwendung vermarktet und eingebaut werden können. 
 
Herstellung, Inverkehrbringen und Verwendung von Erzeugnissen aus Mineralwolle zu Zwecken der Wärme- 
und Schalldämmung im Hochbau einschließlich der technischen Isolierung ist gesetzlich nur dann erlaubt 
(ChemVerbotsV, Anhang Abschnitt 23 und GefStoffV, Anhang IV, Nr. 22), wenn der jeweilige Mineralwolle-
Fasertyp eines der folgenden Freizeichnungskriterien erfüllt: 

 
1. Ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von übermäßiger Kanzerogenität zum Ausdruck gebracht. 
 
2. Die Halbwertszeit nach intratrachealer Instillation von 2 mg einer Fasersuspension für Fasern mit einer Länge 
größer 5 Mikrometer, einem Durchmesser kleiner 3 Mikrometer und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von 
größer 3 zu 1 (WHO-Fasern) beträgt höchstens 40 Tage. 
 
3. Der Kanzerogenitätsindex KI, der sich aus der Differenz zwischen der Summe der Massengehalte (in %) der 
Oxide von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesium, Barium und dem doppelten Massengehalt (in %) von 
Aluminiumoxid ergibt, ist bei künstlichen Mineralfasern mindestens 40. 
 

Alle Superglass-Mineralwolledämmstoffe verfügen über eine Halbwertszeit von weniger als 40 Tagen und sind 
damit im Hinblick auf Kanzerogenität freigezeichnet. Die entsprechenden Freizeichnungszertifikate1 finden Sie 
in den Anlagen 1 bis 2, wobei die Glaswolledämmstoffe aus dem Fasertyp „P“, und die Steinwolledämmstoffe 
aus dem Fasertyp „HTGF 2“ gefertigt werden. 
 
Selbstverständlich erfüllen alle Superglass-Mineralwolledämmstoffe auch die Voraussetzungen der 
Freizeichnung, die in der EU-Richtlinie 97/69/EG festgelegt wurden, da die von Superglass eingesetzten 
Fasertypen aufgrund ihrer sehr hohen Biolöslichkeit auch das entsprechende EU-Freizeichnungskriterium 
einhalten. Dies wird in den als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Freizeichnungszertifikaten ebenfalls ausdrücklich 
bestätigt. 

                                                           
1 Die dort genannte Bestimmung des Anhang V Nr. 7 Abs. 1 Satz 2 GefStoffV ist inzwischen außer Kraft getreten. Die 
Freizeichnungskriterien, die in dieser früheren Gesetzesbestimmung genannt wurden, sind jedoch identisch mit denjenigen Kriterien, die 
heute in Nr. 22 des Anhang IV GefStoffV sowie in Abschnitt 23 des Anhangs der ChemVerbV aufgeführt werden. 
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Zusätzlich wurde uns von der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V. die Befugnis erteilt, alle Superglass-
Mineralwolledämmstoffe mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ zu kennzeichnen  
(vgl. www.mineralwolle.de). Diese Kennzeichnung dokumentiert und gewährleistet, dass die Einhaltung der 
vorgenannten Freizeichnungskriterien durch eine vom RAL anerkannte Gütegemeinschaft fortlaufend überprüft 
wird. 
 
Bei Tätigkeiten mit Superglass-Mineralwolledämmstoffen sind lediglich diejenigen Arbeitshygiene-
Mindeststandards einzuhalten, wie sie in der GefStoffV § 8 Abs. 3, der TRGS 500 Abs. 4 + 5 oder der BG Bau-
Schrift „Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen“ Abs. 3 beschriebenen werden. Diese Mindeststandards 
entsprechen den Anforderungen, die auch für Tätigkeiten mit allen anderen Baustoffen organischer und 
anorganischer Art gelten. Zusätzliche Arbeitsschutzanforderungen bestehen für Tätigkeiten mit 
freigezeichneten Mineralwolleprodukten somit nicht. 
 
Für die Umsetzung der Arbeitshygiene-Mindeststandards empfehlen wir die BG Bau-Schrift „Umgang mit 
Mineralwolle-Dämmstoffen“. Hier sind die Beschreibungen der Maßnahmen direkt auf die Baustelle 
abgestimmt. 
 
Bei Superglass-Mineralwolledämmstoffen werden lediglich in geringem Umfang duromere Kunstharze 
(Handelsname: Bakelit) als Bindemittel und Mineralöle zur Staubbindung hinzugefügt. Diese Bindemittel und 
Mineralöle sind ebenfalls gesundheitlich unbedenklich. Selbstverständlich enthalten Superglass-
Mineralwolledämmstoffe keine pestiziden, insbesondere insektiziden, fungiziden und herbiziden Zusätze. Es 
werden auch keine Zusätze, in denen PCP, PCB, Lindan etc. enthalten ist, verwendet. 
Desweiteren enthalten die Superglass-Mineralwolledämmstoffe keine in der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) 
sowie deren Änderung 2005/618/EG genannten Gefahrstoffe. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unseren Produkten und stehen Ihnen bei weiteren Fragen natürlich 
gerne unter der Telefonnummer 06151 / 15368-0 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Team der Superglass Dämmstoffe 
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Anlage 1, Zertifikat Glaswolle:  
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Anlage 2, Zertifikat Steinwolle: 
 


